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Teil A: Allgemeiner Teil 

1 Grundlagen 

1.1 Aufgabenstellung und Ziele 

Gemäß § 14 des Gesetzes über den Öffentlichen Personennahverkehr in Hessen 

(ÖPNVG) haben die Aufgabenträger bzw. deren Nahverkehrsorganisationen Lokale 

Nahverkehrspläne (NVP) aufzustellen. Alle fünf Jahre ist über eine Neuerstellung bzw. 

Aktualisierung zu entscheiden. Der aktuell gültige NVP der Landeshauptstadt Wiesba-

den (LHW) wurde im Jahr 2008 beschlossen. Der NVP des Rheingau-Taunus-Kreises 

(RTK) stammt aus dem Jahr 2004. Die LHW und der RTK möchten die beiden NVP 

gemeinsam fortschreiben. 

Die Erarbeitung der NVP erfolgt entsprechend den Vorgaben des Gesetzes über den 

öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG) und wird sich inhaltlich und vom 

Aufbau am "Leitfaden für die Aufstellung von Nahverkehrsplänen in den Landkreisen 

des Landes Hessen" sowie an den "Empfehlungen für die Fortschreibung von lokalen 

Nahverkehrsplänen in Hessen" des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, 

Verkehr und Landesentwicklung und des Hessischen Landesamtes für Straßen- und 

Verkehrswesen orientieren. Bei der Fortschreibung der NVP ist darüber hinaus der 

veränderte Ordnungsrahmen durch die EU-Verordnung EU VO 1370/2007 sowie 

durch das novellierte Personenbeförderungsgesetz (PBefG) zu berücksichtigen. 

In Einklang mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen und den vorliegenden Rah-

menplanungen werden die übergeordneten Zielsetzungen des Nahverkehrsplans der 

Landeshauptstadt Wiesbaden und des Rheingau-Taunus-Kreis wie folgt formuliert: 

Ʒ Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV), als Teil des Gesamtverkehrssystems, 

trägt maßgeblich dazu bei, die Mobilitätsnachfrage der Landeshauptstadt Wiesba-

den zu befriedigen. Ziel ist es, den ÖPNV als wichtige Komponente zur Bewälti-

gung des Gesamtverkehrsaufkommens zu stärken (§ 3 ÖPNVG ï Hessen). 

Ʒ Eine im öffentlichen Interesse ausreichende Verkehrsbedienung ist als Aufgabe 

der Daseinsvorsorge entsprechend der Entwicklung der Mobilitätsnachfrage und 

den örtlichen Gegebenheiten zu gestalten (§ 4 Abs. 1 ÖPNVG ï Hessen). 

Ʒ Die Umweltverträglichkeit, als besondere Stärke des ÖPNV, ist weiterzuentwi-

ckeln. Der sozialen Bedeutung des ÖPNV ist besonders Rechnung zu tragen (§ 4 

Abs. 3 ÖPNVG ï Hessen). 

Ʒ Die Belange behinderter und anderer Menschen mit Mobilitätsbeeinträchti-

gungen sind zu berücksichtigen, Anforderungen an die Barrierefreiheit sind so weit 

wie möglich zu entsprechen (§ 4 Abs. 6 ÖPNVG ï Hessen). 

Ʒ Das ÖPNV-Angebot ist leistungsfähig und effizient zu gestalten  

(§ 3 ÖPNVG ï Hessen). 
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Ʒ Der ÖPNV soll durch die Ausweitung und Verdichtung integraler Taktfahrplä-

ne im Schienen- und Busverkehr zunehmend attraktiver werden. Hierfür not-

wendige Bau- und betriebliche Maßnahmen haben Vorrang vor Investitionen im Be-

reich des motorisierten Individualverkehrs. 

Ʒ Eine Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs durch Verkehrs-

vermeidung und Verlagerung auf umweltfreundliche Verkehrsmittel ist anzu-

streben. 

Ʒ Die Ziele der Wiesbadener Verkehrsentwicklungsplanung, die mit den Zielen und 

Leitlinien der Stadtentwicklungs- und Flächennutzungsplanung abgestimmt sind, 

werden auch für den Nahverkehrsplan übernommen. Die im VEP genannten Ober-

ziele sind: Stadtverträglichkeit, Umweltverträglichkeit, Sozialverträglichkeit, 

Funktionsfähigkeit und Verkehrssicherheit.  

Die Fortschreibung von Nahverkehrsplänen unterliegt einem steten Wandel. Ziel muss 

es sein, in Zeiten finanzieller Engpässe, teilweise rückläufiger Einwohnerdichten,  sin-

kenden Schülerzahlen und rechtlicher Veränderungen eine fundierte Grundlage für die 

anstehenden Herausforderungen durch das europäische Recht und das PBefG zu 

schaffen. Die Anforderungen aus dem Hessischen ÖPNV-Gesetz1 nach einer ausrei-

chenden Bedienung mit Verkehrsleistungen sind dabei zu berücksichtigen.  

Die Fortschreibung des NVP des RTK und des NVP der LHW soll gemeinsam erfol-

gen, um eine enge inhaltliche Verzahnung und eine weitgehende formale Einheitlich-

keit zu erreichen. Innerhalb dieses gemeinsamen Rahmens sind die Inhalte, wo erfor-

derlich, an die jeweils lokal spezifischen Erfordernisse anzupassen. Kernthemen des 

gemeinsamen NVP sind: 

Ʒ Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Angebots 

Ʒ Überprüfung der Netzstrukturen in Hinblick auf Begreifbarkeit und Klarheit 

Ʒ Überprüfung der Qualitätskriterien und Bedienungsstandards 

Ʒ Einsatz flexibler Bedienungsformen 

Ʒ Entwicklung der Schülerverkehre 

Ʒ Weiterentwicklung der Fahrgastinformationen  

Ʒ Barrierefreiheit 

Ʒ Freizeitverkehre 

Ʒ Vernetzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) der LHW und des RTK 

Die Erarbeitung eines gemeinsamen NVP bezieht sich insbesondere auf die folgenden 

Themen: 

Ʒ Gemeinsame Erarbeitung der Grundlagen 

Ʒ Gemeinsame Diskussion und Abstimmung  

                                                
1
 Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen in der Fassung vom 1. Dezember 2005, 

zuletzt geändert am 29.11.2012 (HÖPNVG) 
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Ʒ Gemeinsame Diskussion der einzelnen Maßnahmen hinsichtlich ihrer gebietsüber-

greifenden Wirkung 

1.2 Vorgehensweise 

Der Erstellung des gemeinsamen Nahverkehrsplans wurde ein Ablauf zugrunde ge-

legt, der ein paralleles Vorgehen in der inhaltlichen Bearbeitung des Nahverkehrsplans 

erlaubt. 

Inhaltliche Unterschiede in der Festlegung von Anforderungen, Standards und Maß-

nahmen bleiben hiervon unberührt. 

 

Abbildung 1: Ablauf Nahverkehrsplan 

Wichtigster Baustein im Nahverkehrsplan ist die Definition des Anforderungsprofils 

und der Qualitätsstandards. Hier definieren die beiden Aufgabenträger die jeweiligen 

Ziele des ÖPNV, aus denen dann Maßnahmen abgeleitet werden. Diese Ziele sind 

das Grundgerüst für den ÖPNV. Anpassungen und Änderungen können während der 

Gültigkeit des Nahverkehrsplans durch entsprechende Aktualisierungen durch die 

Aufgabenträger immer wieder vorgenommen werden. 

Für beide Aufgabenträger existiert jeweils ein Nahverkehrsplan, der in der Erstellung 

des neuen Nahverkehrsplans Berücksichtigung findet: 

Ʒ Für die Landeshauptstadt Wiesbaden: 2. Nahverkehrsplan der 

Landeshauptstadt Wiesbaden, 2008. 
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Ʒ Für den Rheingau-Taunus-Kreis: 2. Nahverkehrsplan 2004-2009, Rheingau-

Taunus-Kreis, 2006. 

Der Nahverkehrsplan ist in vier Teilbereiche gegliedert: 

Teil A: Allgemeiner Teil: 

Ʒ Grundlagenbeschreibung und Bestandsaufnahme für beide Aufgabenträger.  

Ʒ Maßnahmenbeschreibungen, die auf die beiden Aufgabenträger und deren Arbeit 

Auswirkungen haben, werden aus dem regionalen Nahverkehrsplan des Rhein-

Main-Verkehrsverbund (RMV) aufgenommen. 2 

Teil B: Nahverkehrsplan Wiesbaden: 

Ʒ Definition der Mindestanforderungen und Qualitätsstandards 

Ʒ Schwachstellenanalyse 

Ʒ Angebotskonzeption 

Ʒ Linienbündelung  

Teil C: Nahverkehrsplan Rheingau-Taunus-Kreis: 

Ʒ Definition der Mindestanforderungen und Qualitätsstandards 

Ʒ Schwachstellenanalyse 

Ʒ Angebotskonzeption 

Ʒ Linienbündelung 

Teil D: Anhang zum Nahverkehrsplan Wiesbaden 

Teil E: Anhang zum Nahverkehrsplan Wiesbaden und Rheingau-Taunus-Kreis 

Ʒ Zusammenstellung der Ergebnisse aus den Anhörungsverfahren 

 

Themen, die beide Aufgabenträger betreffen bzw. beide Aufgabenträger als Maßnah-

me vorsehen, werden in Teil B und C aufgenommen. Gleichlautende Festlegungen 

und / oder Formulierungen zeigen, dass zwischen der Stadt Wiesbaden und dem 

Rheingau-Taunus-Kreis gleiche Vorstellungen bestehen. Sie werden trotzdem ge-

trennt aufgenommen, sodass inhaltlich die Textteile nicht auseinandergerissen wer-

den. 

1.3 Rahmenbedingungen 

Als Grundlage für die Bearbeitung des Nahverkehrsplans standen im Wesentlichen 

folgende Daten und Quellen zur Verfügung: 

Ʒ Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf 

Schiene und Straße 

                                                
2
 Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV): Verbundweiter Nahverkehrsplan; 2014 
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Ʒ Personenbeförderungsgesetz PBefG (novelliert 2013) 

 Gesetz zur Weiterentwicklung des ÖPNV in Hessen (HÖPNVG) Ʒ

Ʒ Regionalisierungsgesetz des Bundes (RegG) 

Ʒ Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) 

Ʒ Nahverkehrspläne der beiden Aufgabenträger 

Ʒ Nahverkehrspläne der benachbarten Kreise und Städte 

Ʒ Regionaler Nahverkehrsplan (RNVP) des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) 

Ʒ Statistische Daten wie: 

 Strukturdaten Bestand / Prognose Ʒ

 Daten zu Pkw-Bestand Ʒ

 Pendlerdaten zwischen den Gemeinden (sozialversicherungspflichtige Pend-Ʒ

ler, 2012) 

Ʒ Beschlüsse der politischen Gremien 

Ʒ Liniennetz und Fahrplandaten Stand 2013 (09.12.2012) 

Ʒ Verkehrsmodell in Visum3 

Der Nahverkehrsplan fußt auf einer Reihe von rechtlichen Grundlagen und hat damit 

fest definierte Aufgaben. Die wichtigste Aufgabe ist es, die Entwicklung des ÖPNV im 

Geltungszeitraum festzulegen. 

1.3.1 Europäischer Rechtsrahmen 

Seit der Aufstellung der Nahverkehrspläne hat sich das für den öffentlichen Personen-

nahverkehr (ÖPNV) maßgebliche EU-Recht geändert.  

Den (vorläufigen) Schlusspunkt der ÖPNV-Rechtsentwicklung auf EU-Ebene bildet 

das Inkrafttreten einer neuen EU-Verordnung für den öffentlichen Personennahver-

kehr. So gilt seit dem 3. Dezember 2009 die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über 

öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße (im Folgenden VO 

1370/2007). Zweck der VO 1370/2007 ist, gemeinschaftsweit einheitlich festzulegen, 

welche Maßnahmen die zuständigen Behörden ergreifen können, um eine Verkehrs-

bedienung sicherzustellen, die den Anforderungen des Gemeinwohls genügt. Hierzu 

legt die VO 1370/2007 die Bedingungen fest, unter denen die zuständigen Behörden 

den Betreibern von Verkehrsdiensten finanzielle Ausgleichsleistungen und / oder aus-

schließliche Rechte im Gegenzug für die Erfüllung sogenannter gemeinwirtschaftlicher 

Verpflichtungen gewähren können. Hierbei handelt es sich um Kompensationsleistun-

gen für die Erfüllung von Anforderungen, die die zuständigen Behörden den mit den 

Verkehrsdiensten betrauten Betreibern im Interesse des Gemeinwohls vorgeben. 

Nach der VO 1370/2007 dürfen solche Ausgleichsleistungen und / oder ausschließli-

                                                
3
 PTV-Visum: Software zur rechnergestützten Verkehrsanalyse und Verkehrsplanung, hergestellt und 

vertrieben von PTV AG 
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che Rechte in der Regel nur durch einen zwischen der zuständigen Behörde und dem 

Verkehrsunternehmen geschlossenen öffentlichen Dienstleistungsauftrag gewährt 

werden. Hierfür normiert die Verordnung vergabe- und beihilfenrechtliche Anforderun-

gen. 

1.3.2 Nationaler Rechtsrahmen: Personenbeförderungsge-

setz (PBefG) 

Das PBefG wurde zum 1. Januar 2013 grundlegend überarbeitet, um die EU-

Verordnung 1370/2007 im nationalen Recht zu berücksichtigen. 

Der Nahverkehrsplan bildet gemäß § 8 Abs. 3 Satz 8 PBefG den Rahmen für die Ent-

wicklung des ÖPNV. 

Der Nahverkehrsplan wurde dabei in seiner Funktion gestärkt. § 8 wurde neu gefasst 

und legt fest, dass der Aufgabenträger im ÖPNV für die Aufstellung des Nahverkehrs-

plans zustªndig ist: ĂF¿r die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevºl-

kerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr sind die von den 

Ländern benannten Behörden (Aufgabenträger) zuständig.ñ (§ 8 Abs. 3 Satz 1 PBefG). 

Nach § 8 Abs. 3 Satz 2 PBefG ist der Aufgabenträger für die Sicherstellung einer aus-

reichenden Verkehrsbedienung zuständig und definiert hierf¿r ĂAnforderungen an Um-

fang und Qualität des Verkehrsangebots, dessen Umweltqualität sowie die Vorgaben 

für die verkehrsmittelübergreifende Integration der Verkehrsleistungen in der Regel in 

einem Nahverkehrsplanñ.  

Darüber hinaus ist die Barrierefreiheit ein wichtiger Aspekt, hier werden weitreichende 

konkrete Anforderungen an den Nahverkehrsplan gestellt: 

ĂDer Nahverkehrsplan hat die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch einge-

schränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung des öffentli-

chen Personennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit 

zu erreichen. Die in Satz 3 genannte Frist gilt nicht, sofern in dem Nahverkehrsplan 

Ausnahmen konkret benannt und begründet werden. Im Nahverkehrsplan werden 

Aussagen über zeitliche Vorgaben und erforderliche Maßnahmen getroffen.ñ (§ 8 Abs. 

3 Satz 3 und 4 PBefG). 

Zur Beteiligung an der Erstellung am Nahverkehrsplan wird folgendes ausgesagt: 

Darüber hinaus sind nach § 8 Abs. 3 Satz 6 und 7 PBefG Ăsoweit vorhanden (é) Be-

hindertenbeauftragte oder Behindertenbeiräte, Verbände der in ihrer Mobilität oder 

sensorisch eingeschränkten Fahrgäste und Fahrgastverbände anzuhören. Ihre Inte-

ressen sind angemessen und diskriminierungsfrei zu berücksichtigen.ñ  

Die rechtliche Wirkung des Nahverkehrsplans ist in § 8 Abs. 3a PBefG definiert, in 

dem die Berücksichtigung des Nahverkehrsplans im Genehmigungsverfahren festge-

legt ist: ĂDie Genehmigungsbehörde wirkt im Rahmen ihrer Befugnisse nach diesem 

Gesetz und unter Beachtung des Interesses an einer wirtschaftlichen Verkehrsgestal-

tung an der Erfüllung der dem Aufgabenträger nach Abs. 3 Satz 1 obliegenden Aufga-

be mit. Sie hat hierbei einen Nahverkehrsplan zu ber¿cksichtigenñ. Hierdurch ist die 

Funktion des Nahverkehrsplans gegenüber dem PBefG in der alten Fassung deutlich 
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gestärkt, da die Berücksichtigung durch die Genehmigungsbehörde bisher eine ĂKann-

Bestimmungñ war.  

Ergänzt wird dies durch § 13 Abs. 2b PBefG: ĂWerden im ºffentlichen Personennah-

verkehr mehrere Anträge gestellt, die sich ganz oder zum Teil auf die gleiche oder im 

Wesentlichen gleiche Verkehrsleistung beziehen, so ist die Auswahl des Unterneh-

mers danach vorzunehmen, wer die beste Verkehrsbedienung anbietet. Hierbei sind 

insbesondere die Festlegungen eines Nahverkehrsplans im Sinne des § 8 Abs. 3 zu 

ber¿cksichtigen.ñ 

1.3.3 Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in 

Hessen (HÖPNVG) 

Im Hessischen ÖPNVG (zuletzt geändert am 29.11.2012 (HÖPNVG)) werden die Zie-

le, Aufgaben und auch Finanzierungsgrundsätze für die Aufgabenträger in Hessen 

geregelt. 

So wird in § 5 unter anderem festgelegt, dass Aufgabenträger die Landkreise, kreis-

freien Städte und die Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern sind. Sie nehmen 

die Aufgabe des öffentlichen Personennahverkehrs als Selbstverwaltungsaufgabe 

wahr. 

Die Aufgabenträger stellen eine ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Ver-

kehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr im Rahmen des betreffenden 

Nahverkehrsplanes nach § 14 sicher. Sie sind zuständig für die Planung, Organisation 

und Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs.  

Allgemeine Anforderungen (siehe § 4) sind: 

(1) Eine im öffentlichen Verkehrsinteresse ausreichende Verkehrsbedienung ist als 

Aufgabe der Daseinsvorsorge nach dem Stand und der Entwicklung der Mobilitäts-

nachfrage entsprechend den regionalen und örtlichen Gegebenheiten zu gestalten. 

(2) Eine regelmäßige Bedienung, möglichst kurze Reisezeiten, Anschluss- und Über-

gangssicherheit, Pünktlichkeit, Sicherheit, Sauberkeit und aktuelle Fahrgastinformatio-

nen, ein leicht zugängliches und transparentes Fahrpreis- und Vertriebssystem sowie 

ausreichende Kapazitäten sind als wichtigste Leistungsmerkmale des öffentlichen 

Personennahverkehrs anzustreben. 

(3) Die verschiedenen Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs sollen unter-

einander und mit den Angeboten anderer Verkehrssysteme verknüpft werden. Die 

Umweltverträglichkeit ist als besondere Stärke weiterzuentwickeln, der sozialen Be-

deutung des öffentlichen Personennahverkehrs ist besonders Rechnung zu tragen. 

(4) Für den Zugang und die Angebotsnutzung sind einheitliche Normen mindestens 

verbundweit festzulegen, um den Fahrgästen ein einheitliches und durchgängiges 

Angebot über den lokalen Verkehr hinaus zu bieten. 

(5) Das Fahrpreissystem (Beförderungstarife) ist so zu gestalten, dass innerhalb der 

Verkehrsverbünde mit einem Fahrschein, auch einem solchen in elektronischer Form, 

alle öffentlichen Nahverkehrsmittel unternehmensübergreifend nutzbar sind (Verbund-
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tarif). Die Verkehrsunternehmen sind verpflichtet, den Verbundtarif anzuwenden. Die 

Tarifstruktur soll überschaubar und allgemein verständlich sein. An den Grenzen der 

Verkehrsverbünde sind Übergangstarife oder andere gemeinsame Tarifangebote zu 

schaffen. Darüber hinaus sind Tarife anzustreben die landesweit gelten (Hessentarif). 

Für die Beförderung von bestimmten Personengruppen, insbesondere von Auszubil-

denden, können Zeitfahrausweise zu ermäßigten Fahrpreisen angeboten werden.  

(6) Die Fahrzeuge, die baulichen Anlagen und die Fahrgastinformationen sollen so 

gestaltet werden, dass sie die Belange behinderter und anderer Menschen mit Mobili-

tätsbeeinträchtigung berücksichtigen und den Anforderungen an die Barrierefreiheit so 

weit wie möglich entsprechen. 

Die Erstellung der Nahverkehrspläne ist in § 14 wie folgt geregelt: 

1. Zur Sicherung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs werden 

durch die Verkehrsverbünde verbundweite Nahverkehrspläne für den Schienen-

personennahverkehr, den Verbundbusverkehr und den regionalen Busnahver-

kehr erstellt. Die verbundweiten Nahverkehrspläne werden von den Aufsichts-

gremien der Verkehrsverbünde beschlossen und bedürfen der Zustimmung des 

zuständigen Ministeriums. 

2. Die Aufgabenträger stellen die lokalen Nahverkehrspläne für den übrigen öffent-

lichen Personennahverkehr auf, sofern sie die Aufgabe nicht auf eine Nahver-

kehrsorganisation übertragen. Im Fall von § 7 Abs. 2 Satz 2 werden die jeweili-

gen lokalen Nahverkehrspläne abweichend von Satz 1 auch für den regionalen 

Busnahverkehr erstellt. Die lokalen Nahverkehrspläne werden von den Aufga-

benträgern beschlossen. 

3. Bei der Erstellung der Nahverkehrspläne sind die Ziele der Raumordnung und 

die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung zu berücksichti-

gen. Die Nahverkehrspläne müssen den Anforderungen der §§ 3 und 4, des 

Städtebaus und des Umweltschutzes sowie den Grundsätzen der Wirtschaftlich-

keit und Sparsamkeit entsprechen. 

4. Die Nahverkehrspläne sollen mindestens enthalten: 

 eine Bestandsaufnahme, Analyse und Prognose des Gesamtverkehrs ein-Ʒ

schließlich der Verkehrsinfrastruktur, 

 eine Bewertung der Feststellungen nach Nr. 1, Ʒ

 das Strecken- und Liniennetz sowie Vorgaben zur Verkehrsabwicklung, ins-Ʒ

besondere zu Bedienungs- und Verbindungsstandards sowie zur Beförde-

rungs- und Erschließungsqualität, 

 Aussagen über Schnittstellen zum regionalen Verkehr und zu den anderen Ʒ

Verkehrsträgern, 

 Aussagen zur barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Personennahver-Ʒ

kehrsangebots nach § 8 Abs. 3 Satz 3 des Personenbeförderungsgesetzes, 

 ein Verkehrsentwicklungsprogramm, aus dem die angestrebten Maßnahmen Ʒ

zur Angebotsentwicklung und -verbesserung ersichtlich sind, 
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 Anforderungen an Fahrzeuge und die sonstige Verkehrsinfrastruktur, Ʒ

 ein Finanzierungskonzept, das auch eine Kostenschätzung geplanter Projekte Ʒ

und Vorhaben enthält, sowie ein Investitionsprogramm mit Prioritätensetzung 

und ein Organisationskonzept. 

5. Die verbundweiten Nahverkehrspläne können die Bestandsaufnahme, Analyse 

und Prognose sowie die Bewertung nach Satz 1 Nr. 1 und 2 für die gesamte 

Nahverkehrsplanung enthalten. 

6. Nach dem Gegenstromprinzip sind lokale Nahverkehrspläne aus den verbund-

weiten Nahverkehrsplänen zu entwickeln, während diese die Inhalte der lokalen 

Nahverkehrspläne zu berücksichtigen haben. 

7. Bei der Aufstellung der Nahverkehrspläne sind die nach § 8 Abs. 3 Satz 4 und 

§ 14 Abs. 1 und 2 des Personenbeförderungsgesetzes Beteiligten hinzuzuziehen 

und das für den öffentlichen Personennahverkehr zuständige Ministerium anzu-

hören. 

8. Die Nahverkehrspläne sind in geeigneter Weise öffentlich bekannt zu machen. 

Spätestens alle fünf Jahre ist darüber zu entscheiden, ob ein Nahverkehrsplan 

neu aufzustellen ist. 

1.3.4 Grundlagen der Barrierefreiheit 

Das Thema Barrierefreiheit wird an dieser Stelle noch einmal gesondert beschrieben. 

Ist es sowohl im Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) als auch im Hessischen 

ÖPNV-Gesetz ein wichtiger Baustein.  

Aktuelle Gesetzeslage 

Mit der Novellierung des PBefG zum 1. Januar 2013 hat der Nahverkehrsplan nach 

§ 8 Abs. 3 PBefG die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten 

Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung des öffentlichen Perso-

nennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu errei-

chen. Im Nahverkehrsplan sind Aussagen über zeitliche Vorgaben und erforderliche 

Maßnahmen zu treffen. Ausnahmen müssen konkret benannt und begründet werden. 

ĂSoweit dies nachweislich aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen unumgäng-

lich ist, können die Länder den in § 8 Abs. 3 Satz 3 genannten Zeitpunkt abweichend 

festlegen sowie Ausnahmetatbestände bestimmen, die eine Einschränkung der Barrie-

refreiheit rechtfertigen.ñ (Ä 62 Abs. 2 PBefG). 

Der Geltungsbereich des PBefG erstreckt sich auf die entgeltliche oder geschäftsmä-

ßige Beförderung von Personen mit Straßenbahnen, mit Oberleitungsomnibussen und 

mit Kraftfahrzeugen. Das PBefG bezieht sich nicht auf den Schienenpersonennahver-

kehr (SPNV). 

Das Hessische ÖPNV-Gesetz (ĂGesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in 

Hessenñ, 2009) verweist in § 14 Abs. 4 ebenfalls auf § 8 Abs. 3 Satz 3 des PBefG hin: 

ĂDie Nahverkehrspläne sollen für ihr jeweiliges Gebiet für den regionalen oder lokalen 

öffentlichen Verkehr mindestens enthalten: (...) 5. Aussagen zur barrierefreien Gestal-
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tung des öffentlichen Personennahverkehrsangebots nach § 8 Abs. 3 Satz 3 des Per-

sonenbeförderungsgesetzes. (...)ñ. 

Bislang ist allerdings der im PBefG genannte Begriff der Ăvollstªndigen Barrierefreiheitñ 

nicht abschließend definiert. Aufgrund dieses unbestimmten Rechtsbegriffes stellt sich 

daher für die Fortschreibung des Nahverkehrsplans die Frage, wie vollständige Barrie-

refreiheit für alle Nutzergruppen, bezogen auf die einzelnen Anforderungen, ausgelegt 

werden kann.  

Aus wirtschaftlichen, technischen Gründen sowie aus Anforderungssicht ist eine voll-

umfängliche Umsetzung der Barrierefreiheit im Sinne von § 4 des Behindertengleich-

stellungsgesetzes (BGG) für alle Nutzer gleichermaßen nur schwerlich möglich. 

So definiert Ä 4 BGG: ĂBarrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, 

technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akusti-

sche und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie ande-

re gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für behinderte Menschen in der allgemein üb-

lichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zu-

gªnglich und nutzbar sind.ñ  

Zur Umsetzung einer Ăvollstªndigen Barrierefreiheitñ f¿r alle Nutzergruppen vor dem 

Hintergrund der Definition des Begriffs der Barrierefreiheit nach § 4 BGG steht ein all-

gemein anerkanntes Verständnis noch aus. Dabei ist der Aspekt Realisierbarkeit vor 

dem Hintergrund technischer, wirtschaftlicher und örtlicher Rahmenbedingungen zu 

beachten. 

1.4 Rahmendaten 

Im Folgenden werden die wesentlichen Rahmendaten wie Strukturdaten und Pendler-

ströme beschrieben. 

1.4.1 Netzmodell 

Für Analysen und Auswertungen dient das PTV-Visum-Netzmodell als Grundlage. Mit 

Hilfe von Kartenhintergründen wurde das Streckennetz des ÖPNV und des motorisier-

ten Individualverkehr (MIV) aufgenommen und alle ÖPNV-Linien mit ihren Fahrplänen 

mit Fahrplanstand 2013 eingelesen. Zusätzlich werden die Strukturdaten u.a. Einwoh-

ner / Arbeitsplätze mit Stand 2013 verwaltet. 

Nachfragezahlen wurden auf Basis der Verbunderhebung des RMV mit Stand 2010 

als stunden- und verkehrszellenfeine Quell-Zielmatrizen verwaltet, die auf das ÖPNV-

Angebot umgelegt wurden. So können Linienbelastungen und Fahrgastströme ausge-

wertet werden. 

Das Netzmodell diente als Grundlage für alle Auswertungen der Raumstruktur, des 

Angebotes und der Nachfrage, der Schwachstellenanalyse sowie der Bewertung der 

Maßnahmen.  
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1.4.2 Raumstruktur 

Nach den Daten der Stadt Wiesbaden und des Rheingau-Taunus-Kreises von 2013 

verteilen sich die Einwohner in den beiden Aufgabenträgergebieten wie folgt4: 

Ʒ Landeshauptstadt Wiesbaden  

(Oberzentrum): 279.564 

Ʒ Rheingau-Taunus-Kreis: 183.179  

Somit leben rund 463.000 Personen in den beiden Aufgabenträgergebieten. 

Für die 26 Ortsbezirke in Wiesbaden sieht die Verteilung für das Jahr 2013 wie folgt 

aus: 

  

                                                
4
 Quelle der Raumstrukturdaten Bestand und Prognose: Landeshauptstadt Wiesbaden bzw. Rheingau-

Taunus-Kreis; Stand 2013 
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Ortsbezirke  Einwohnerzahl 

Auringen  3.394 

Biebrich  37.582 

Bierstadt  12.199 

Breckenheim  3.374 

Delkenheim  5.034 

Dotzheim  26.698 

Erbenheim  9.597 

Frauenstein  2.377 

Heßloch  686 

Igstadt  2.141 

Klarenthal  10.453 

Kloppenheim  2.305 

Mainz-Amöneburg  1.501 

Mainz-Kastel  12.461 

Mainz-Kostheim  14.122 

Medenbach  2.479 

Mitte  21.303 

Naurod  4.342 

Nordenstadt  7.843 

Nordost  22.732 

Rambach  2.167 

Rheingauviertel, Hollerborn  20.748 

Schierstein  10.174 

Sonnenberg  8.045 

Südost  18.637 

Westend, Bleichstraße  17.170 

Gesamtstadt Wiesbaden  279.564 

Tabelle 1: Verteilung der Einwohner in Wiesbaden auf die Ortsbezirke (Bestand; Stand 2013 ) 

Eine Verteilung der Einwohner auf die Ortsteile in Wiesbaden ist aus den beiden fol-

genden Abbildungen zu entnehmen.  
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Kartengrundlage: Open Streetmap 
Quelle der Raumstrukturdaten Bestand und Prognose: Landeshauptstadt Wiesbaden; Stand 2013 

Abbildung 2: Verteilung der Einwohner in Wiesbaden auf die Ortsteile (2013, absolut)  

  
Kartengrundlage: Open Streetmap 
Quelle der Raumstrukturdaten Bestand und Prognose: Landeshauptstadt Wiesbaden; Stand 2013 

Abbildung 3: Verteilung der Einwohner in Wiesbaden auf die Ortsteile (2013, Bevölkerungsdichte) 
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In Wiesbaden ist eine hohe Einwohnerschaft in den zentralen Ortsteilen festzustellen. 

Hingegen weisen die nordöstlichen Ortsteile überwiegend eine geringere Einwohner-

dichte auf. 

Von den rund 183.000 Einwohnern im Rheingau-Taunus-Kreis leben rund 73 % in den 

Mittel- bzw. Unterzentren.  

 

Tabelle 2: Verteilung der Einwohner im Rheingau-Taunus-Kreis auf die Mittel- und Unterzentren 

(Bestand; Stand 2013) 

 

  
Kartengrundlage: Open Streetmap 
Quelle der Raumstrukturdaten Bestand und Prognose: Rheingau-Taunus-Kreis; Stand 2013 

Abbildung 4: Verteilung der Einwohner im Rheingau-Taunus-Kreis auf die Gemeinden (2013, absolut)  

Mittelzentren Einwohnerzahl

Taunusstein 29.000

Idstein 23.476

Eltville am Rhein 17.713

Geisenheim 11.560

Bad Schwalbach (Kreisstadt) 10.646

Rüdesheim am Rhein 9.659

Unterzentren Einwohnerzahl

Niedernhausen 14.431

Oestrich-Winkel 11.583

Aarbergen 5.957
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Kartengrundlage: Open Streetmap 
Quelle der Raumstrukturdaten Bestand und Prognose: Rheingau-Taunus-Kreis; Stand 2013 

Abbildung 5: Verteilung der Einwohner im Rheingau-Taunus-Kreis auf die Gemeinden (2013, Bevölke-

rungsdichte)  

Die im Rheingau-Taunus Kreis höchsten Einwohnerzahlen und ebenso die größten 

Einwohnerdichte ergeben sich in den südlichen und östlichen Gemeinden. Mit zuneh-

mender Entfernung vom Oberzentrum Wiesbadens nimmt die Einwohnerdichte ab. 

Bis zum Jahr 2020 ist in Wiesbaden mit einer leichten Steigerung der Bevölkerung zu 

rechnen. Im Rheingau-Taunus-Kreis ist ein geringer Rückgang der Bevölkerung von 

knapp unter 1 % zu erwarten. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass durch den de-

mografischen Wandel die Bevölkerung ï insbesondere in den ländlichen Räumen ï 

zunehmen wird. 

Die Bevölkerungsentwicklung von 2013 bis 2020 für die Stadt Wiesbaden je Ortsbezirk 

und für den Rheingau-Taunus-Kreis je Gemeinde ist in den beiden folgenden Abbil-

dungen dargestellt. 
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Kartengrundlage: Open Streetmap 

Abbildung 6: Veränderung der Bevölkerungsentwicklung von 2013 bis 2020 für Wiesbaden 

Für den Nahverkehrsplan der Stadt Wiesbaden sind innerhalb des Stadtgebiets die 

geplanten Neubaugebiete zu berücksichtigen. Hier wird insbesondere auf die beiden 

Neubaugebiete Bierstadt ï Nord (in Bierstadt) und Hainweg (in Nordenstadt) hinge-

wiesen, bei denen mit einem für den ÖPNV maßgeblichen Wachstum der Einwohner 

gerechnet werden kann. 
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Kartengrundlage: Open Streetmap 

Abbildung 7: Veränderung der Bevölkerungsentwicklung von 2013 bis 2020 für den Rheingau-Taunus-

Kreis 

Im Rheingau-Taunus-Kreis liegen die geplanten Neubaugebiete mit Ausnahme eines 

Teilbereichs des Neubaugebietes Taunusstein-Wehen im durch den ÖPNV erschlos-

senen Bereich. 

1.4.3 Verkehrsströme 

Im Folgenden werden die grundsätzlichen Verkehrsströme zwischen den Gemeinden 

bzw. Ortsteilen oder Verkehrszellen beschrieben. Es handelt sich um eine grundsätzli-

che Darstellung und Bestandsaufnahme. Sofern im Nahverkehrsplan die Daten in ei-

ner anderen bzw. feineren Form benötigt werden, werden sie an der entsprechenden 

Stelle beschrieben. 

Die Nachfragedaten stammen aus der aktuellen RMV-Erhebung 2010 und liegen in 

einer feingliedrigen Struktur als Quell-Ziel-Matrix getrennt nach Erwachsenen und 

Schülern vor. Für den Nahverkehrsplan wurden auch die Räume und Verkehrsströme 

berücksichtigt, die den Aufgabenträgerraum verlassen (z.B. Quell-Ziel-Verkehre nach 

Frankfurt).  

Insgesamt sind im Verkehrsmodell 816.500 Fahrgäste pro Werktag enthalten. Sie ver-

teilen sich auf Erwachsene und Schüler wie folgt:  

Ʒ Erwachsene: 670.000 




























































































































































































































































































































































































































































